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B. Strengeres inneres Organisationsrecht für politische Parteien?

•Günstige Rechtslage für neuartige Parteientypen (professionalisierte Wählerpartei, 
Bewegungspartei, Ein-Personen-Partei)

•Aber nichtdemokratische innerparteiliche Strukturen möglich
•Strengere organisationsrechtliche Vorschriften rechtspolitisch wünschenswert
•zB Festlegung bestimmter Kompetenzen der Mitglieder- oder Delegiertenversammlung
•Aber Organisationsfreiheit politischer Parteien sollte grundsätzlich gewahrt bleiben
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C. Günstigeres Parteienfinanzierungsrecht für (noch) nicht 
erfolgreiche politische Parteien?

•Staatliche Parteienförderung (auf Bundesebene: PartFörG, KlubFG, PubFG) kommt nur 
den Parteien zugute, die bei Wahlen Erfolg hatten

•Strenge Begrenzungen privater Spenden:
−  max. 7.500 (2025: 9.565) Euro an eine Partei pro Person jährlich (§ 6 Abs. 5 PartG)
−  max. 750.000 (2025: 955.975) Euro pro Partei insgesamt (§ 6 Abs. 1a PartG)

→ Wettbewerbshemmender Effekt möglich und fehlende (finanzielle) Chancengleichheit

15.05.2025 https://www.statistik.at/fileadmin/pages/214/Valorisierte_Betraege_Parteiengesetz_2012_2025.pdf Seite 14



C. Günstigeres Parteienfinanzierungsrecht für (noch) nicht 
erfolgreiche politische Parteien?

•Rechtliche Anpassung rechtspolitisch wünschenswert:
−  Lockerung der Spendenbeschränkungsregeln des PartG für (noch) nicht erfolgreiche 

politische Parteien
−  Anpassung der staatlichen Parteienförderung zugunsten (noch) nicht erfolgreicher 

politischer Parteien 
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IV. Zusammenfassung
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I. Einleitung 

II. Drei demokratiepolitische Entwicklungen

 A. Politische Aktivität von sozialen Bewegungen

 B. Veränderung der Struktur politischer Parteien

 C. Zunehmend dynamischer Wettbewerb zwischen den politischen Parteien

III. Rechtspolitischer Änderungsbedarf?

 A. Parteienrechtsähnliche Pflichten für soziale Bewegungen?

 B. Strengeres inneres Organisationsrecht für politische Parteien?

 C. Günstigeres Parteienfinanzierungsrecht für (noch) nicht erfolgreiche politische Parteien?

IV. Zusammenfassung
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Was ist eigentlich Technikfolgenabschätzung?

• Konzept gibt es seit den 1970er, ursp. USA, dann seit 1980er Europa, seit 2000er weltweit
• Interdisziplinär: Sozial-, Technik-, Natur-, Geisteswissenschaften, natürlich auch Jus
• Fokus auf nicht-intendierten Folgen neuer (sozio-)technischer Entwicklungen,

z.B. Gentech, Nano, Energie, Synbio, Internet, KI usw.
• Transdisziplinär: Ausrichtung auf Gesellschafts- und Politikberatung,

Umgang mit neuen Technologien (Governance)
• Hauptadressaten: Parlamente, Verwaltung
• Weltweite wissenschaftliche Community
• In Österreich seit Mitte der 1980er an der ÖAW:

Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA)
(25-30 Mitarbeiter:innen, Standort: Wien)
oeaw.ac.at/ita 













Deepfakes als neue Form der Desinformation 

Techniken:
• Gesichtstausch
• Manipulation des Gesichtsausdrucks
• Lippensynchronisierung 
• Verschmelzung von mehreren Gesichtern 
• Gesichtsgenerierung 
• Ganzkörperpuppenspiel 
• Imitierung und Veränderung von 

Stimmen
• Generierung synthetischer Stimmen

(text-to-audio) 

Letzte Entwicklungen:
• Keine großen Ressourcen mehr notwendig
• Text-to-video (prompting) als Standard
• „deepfake-as-a-service“

(siehe dazu auch 
den anschließenden 

Vortrag Sebastian Scholz)
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Ergebnisse der Potenzialanalyse
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Erkennen von nicht-gekennzeichneten Inhalten

• Detektion mittels charakteristischer Abweichungen (Artefakte)
(durch geschulte Expert:innen oder durch automatische Tools)

• Z.B.: Deepware, Reality Defender, SensityAI, DuckDuckGoose, DeepFake-o-meter, MeVer
• Projekte in Österreich: defalsif-AI, defame Fakes
• Aber:

• Eingeschränkte Leistungsfähigkeit (false positives/negatives)
• Notwendigkeit, Detektoren ständig zu aktualisieren (ähnlich Spam-/Virenschutz)
• Testungen der am Markt befindlichen Detektoren zeigen:
 nicht zuverlässig, sehr einfach zu überlisten, keine Beweiskraft
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Ergebnisse der Risikoanalyse I

Langzeitstudien zu den Auswirkungen fehlen noch, aber:
Vorläufige Einschätzungen der meisten Expert:innen:
• Verunsicherung der Bürger:innen als Resultat von Desinformation
• Bürger:innen können synthetische Inhalte nicht identifizieren 
• In Kombination mit den Algorithmen der Sozialen Medien:
 Gesteigertes Potenzial zu Manipulation, Polarisierung, Radikalisierung
 Disruptives Potenzial: Schwächung der Demokratie durch
     Vertrauensverlust in Institutionen oder Informationen 
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Ergebnisse der Risikoanalyse II

• Machtkonzentration bei Big Tech steigt weiter
• KI-Cyberkriminalität (gezielte Desinformation, Erpressung, IT-Sicherheit)
• Hybride Bedrohungen: Dual-Use-Technologie für gegnerische Akteure

Fazit:
 Hohes Missbrauchspotential
 Digitale Souveränität weiter eingeschränkt
 Schwächung der Demokratie
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Sonstige, nicht direkt auf die Demokratie bezogene Folgen

Bereich Beispielhafte Folgen

Umwelt Energiehunger, CO2-Emissionen, Wasserverbrauch, 
Landnutzung

Arbeitswelt Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt

Bildung Leistungsfeststellung, neue Skills, Deskilling

Gesellschaft Cyberkriminalität, Pornographie

Recht Datenschutz, Urheberrecht
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Grobgliederung der Optionen für den Umgang mit Generativer KI

1. Regulierung von Generativer KI (soft/hard Governance)
2. Organisatorische und sonstige Lösungen auf politischer Ebene (Ö/EU/global)
3. Technische Lösungen in Diskussion, wie realistisch, in welchem Zeitrahmen?

 Handlungsoptionen speziell aus österreichischer Sicht
(d.h. auch als Akteur auf europäischer Ebene)
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Regulierung: Status

• AI Act regelt tw. generative KI
• Im Zusammenhang mit demokratischen Prozessen als Hochrisikoanwendung 

klassifiziert
„KI-Systeme, die bestimmungsgemäß verwendet werden sollen, um das Ergebnis einer Wahl 
oder eines Referendums oder das Wahlverhalten natürlicher Personen bei der Ausübung ihres 
Wahlrechts bei einer Wahl oder einem Referendum zu beeinflussen.“ (Anhang 3, Ziffer 8 (b) 
AI Act)

• Viele Rechtsakte greifen tw. bei 
• Produktion (Urheberrecht, Kartellrecht, Datenschutz)
• Einsatz (AI Act, Digital Services Act)
• Einsatz i. d. Politik (VO Targeting pol. Werbung, ab 2025/10 in Kraft)
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Handlungsoptionen: Regulierung

• Verbot von Deepfakes politischer Kandidat:innen
• Verantwortlichkeit der Social-Media-Plattformen als Medien
• Kartellrecht konsequent anwenden
• Generelles Microtargeting-Verbot
• Umfassende Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten (und Durchsetzung)
• Selbstregulierung der Parteien (Verhaltenskodex)
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Handlungsoptionen: Organisatorische und sonstige Ansätze

• Stärkung von Kompetenzen
• KI, Medien, Demokratie

• Stärkung der Informationslandschaft
• Fact-Checking, Offizielle Kommunikation vs. parteipolitische, 

Fokus Informationsintegrität 
• Bündelung von Expertise, stärkere Kooperation
• Stärkung von Forschung und Zivilgesellschaft
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Handlungsoptionen: Technische Ansätze

• Generierte Inhalte erkennen
• Durch Menschen
• Per KI-Analyse
• Wasserzeichen & Fingerprints

• Falschinformation erkennen
• Technische Unterstützung von Fact-Checking
• Verbreitungsmuster analysieren

• Benachteiligung von bestimmten Quellen mit viel Desinformation
• „Slow AI“
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Schlussfolgerungen des Projektteams für das Parlament

• Optionen-Mix notwendig, Regulierung alleine reicht nicht
• Drei Bereiche:

• DEN DEMOKRATISCHEN DISKURS STÄRKEN
• DIGITALE SOUVERÄNITÄT AUF DEMOKRATISCHEN PRINZIPIEN AUFBAUEN
• CHANCEN AUSLOTEN, BEGLEITFORSCHUNG FÖRDERN
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Schlussfolgerungen des Projektteams (I)

DEN DEMOKRATISCHEN DISKURS STÄRKEN
• Parlamentarische Enquetekommission „Demokratie und KI“
• Erarbeitung Verhaltenskodex KI in der Politik
• Bundesweite Bürger:innen-Foren zu Grundsatzfragen der Demokratie
• Massive Förderung von Medien- und KI-Literacy
• Transparenzerhöhung: Kennzeichnung und Förderung der Ansätze zu Erklärbarkeit 
• Spezifische Regulierungsvorschläge, insb.:

• Verantwortlichkeit der Plattformen für Inhalte
• Generelles Verbot von politischem Microtargeting
• Verbot politischer Deepfakes mit Schadensabsicht



Schlussfolgerungen des Projektteams (II)

DIGITALE SOUVERÄNITÄT AUF DEMOKRATISCHEN PRINZIPIEN AUFBAUEN
• Österreich als Vorreiter proaktiver Vorgangsweise zum Erhalt der Demokratie positionieren
• Initiativen in Richtung staatliche digitale Souveränität
• Demokratie-verträgliche europäische Diskursplattform
• Systematische und konsequente Abwehr von Manipulationsversuchen, insb.:

• Fact-Checking fördern
• Koordination gegen feindliche Einmischung intensivieren
• Kennzeichnung & Rechtsdurchsetzung



Schlussfolgerungen des Projektteams (III)

CHANCEN AUSLOTEN, BEGLEITFORSCHUNG FÖRDERN
• Förderung chancenreicher KI-Anwendungen im politischen Kontext
• KI-Begleitforschung
• Jährlicher Monitoringbericht zur digitalen politischen Kommunikation in Österreich



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt
Doz. Dr. Michael Nentwich
A-1010 Wien, Bäckerstraße 13
T: +43 (1) 51581 6583
mnent@oeaw.ac.at
oeaw.ac.at/ita/nentwich
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Ass.- Prof. Priv.-Doz. Dr. Sebastian Scholz  Universität Graz 

   

Deepfakes als Herausforderung für Demokratie und Recht 

Frühjahrstagung der Österreichischen Juristenkommission, 15. und 16.5.2025 

Thesen 

• Obwohl Deepfakes (unter anderem in den Bereichen Bildung, Kunst und Medizin) ge-

samtgesellschaftlich nutzbringend eingesetzt werden können, bergen sie ein erhebliches 

Gefahrenpotential für Individuum, Gesellschaft, Wirtschaft, Demokratie und Recht. 

• Deepfakes können sich in verschiedener Hinsicht nachteilig auf die Funktionsweise ei-

ner Demokratie auswirken. Sie bergen das Potenzial, den demokratischen Diskurs zu 

beeinträchtigen, Wahlen zu manipulieren und das Vertrauen in die demokratischen In-

stitutionen sowie politische Entscheidungsträger:innen zu unterminieren. 

• Für das Recht sind Deepfakes in zweifacher Hinsicht eine Herausforderung. Zum einen 

bedrohen sie die Funktionsfähigkeit von Rechtsordnungen und damit das Recht selbst, 

wobei zu Gefahren für die Demokratie vor allem solche für den Rechtsstaat hinzukom-

men. Zum anderen stellt die Regulierung von Deepfakes eine Herausforderung für das 

Recht dar. 

• Auf Deepfakes sind verschiedene allgemeine (nicht spezifisch auf sie zugeschnittene) 

Regelungen, unter anderem des Datenschutzrechts, des Zivilrechts, des Urheberrechts 

und des Strafrechts, anwendbar. 

• Darüber hinaus finden sich spezifische Regelungen zu Deepfakes im Digital Services 

Act der EU (DSA) und vor allem in der EU-Verordnung über Künstliche Intelligenz 

(KI-VO). 

• Es ist positiv zu bewerten, dass sich die Gesetzgebung (insbesondere auf EU-Ebene) 

zunehmend der (spezifischen) Regulierung von Deepfakes annimmt. Der geltende 

Rechtsrahmen trägt den mit Deepfakes verbundenen Gefahren – auch und gerade für 

die Demokratie – allerdings noch nicht ausreichend Rechnung. 

• Um die mit Deepfakes verbundenen Herausforderungen bewältigen zu können, braucht 

es neben (weiteren) rechtlichen insbesondere technische Lösungen. 



András Jakab: Was Demokratie ausmacht und wie man sie behalten kann 

16. Mai 2025, ÖJK, Linz

1. Demokratie sollte nicht als freiheitsmaximierendes Prinzip und auch nicht als Ausdruck des
Mehrheitswillens, sondern als effektive politische Verantwortlichkeit (accountability) der politischen Führung
gegenüber der Wählerschaft verstanden werden.

2. Rechtstechnisch kann die politische Verantwortlichkeit durch Abwählbarkeit oder periodische
Neuwählbarkeit, entweder direkt oder indirekt erfolgen.

3. Die politische Verantwortlichkeit durch Wahlen erhöht Loyalität und sichert Selbstkorrekturpotenzial.

4. Republik ist in diesem Sinne nur eine lex specialis der Demokratie bezüglich des Staatsoberhaupts.

5. Dies schließt nicht aus, dass sich einige Staaten aus historischen oder symbolischen Gründen offiziell
„Demokratie“ oder „Republik“ nennen, ohne das Kriterium der effektiven politischen Verantwortlichkeit zu
erfüllen.

6. Das Verfassungsrecht kennt zahlreiche rechtstechnische Lösungen, um die Resilienz der Demokratie zu
stärken. Beispiele sind etwa

(a) Regulierung der innerparteilichen Demokratie und Finanzierung,

(b) Institutionen der wehrhaften Demokratie (zB Parteiverbote),

(c) internationale und supranationale rechtliche Verfahren (Art 7 EUV),

(d) Bundesstaatlichkeit,

(e) erschwerte bzw mehrschichtige spezielle Verfassungsänderungsregeln (Art 44 Abs 3 B-VG),

(f) Verhältniswahlrecht (vs Mehrheitswahlrecht),

(g) richterliche Unabhängigkeit (Finanzierung), noch allgemeiner ein Netzwerk bestehend aus
unabhängigen Institutionen (statistische Zentralämter, mit Direktsteuern finanzierte und
organisatorisch unabhängige staatliche Medienunternehmen, Rechnungshöfe, Wahlkommissionen,
Kartellämter, Anti-Korruptionsagenturen, Richterräte, Ombudsleute, Berufsbeamtenausschüsse),

(h) Grundrechtsschutz (national und international) – auch der EGMR ist eine Garantie nationaler
Demokratien

7. Rechtstechnische Lösungen alleine werden die Demokratie für uns nicht verteidigen können: Gut geplante
verfassungsrechtliche Regeln können aber unsere Arbeit erleichtern (die Resilienz gegen Krankheiten
steigern).

8. Letztlich braucht jedes politische Gemeinwesen eine demokratische politische Moral (die im politischen
Prozess verteidigt werden muss), sowohl der Bevölkerung, als auch der Politiker.



Was Demokratie ausmacht und 
wie man sie behalten kann

Univ.-Prof. Dr. András Jakab, LLM, DSc (Paris Lodron Universität Salzburg, Richter 
am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte)

Linz, 16. Mai 2025, Österreichische Juristenkommission



Demokratie
• Traditionell (und wortwörtlich): „Volksherrschaft”
• Drei gängige Demokratietheorien:

(1) Umsetzung des Mehrheitswillens
• Demokratie als Eigenwert – alltäglich, Rousseau

(2) Demokratie als Freiheitsmaximierung bzw Gleichheitsmaximierung
• Demokratie instrumentell (Mittel zu einem anderen Zweck) – Kelsen 

(3) Effektive politische Verantwortlichkeit der politischen Führung ggü der 
Wählerschaft

• Instrumentell, Sicherung des öffentlichen Interesses – Popper, Schumpeter
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Demokratie als Umsetzung des 
Mehrheitswillens I.
• Voluntaristische Demokratietheorie

• idS scheint direkte der repräsentativen Demokratie überlegen zu sein

• Probleme:
• 1) Konzeptualisierung 

• Kollektiver Wille?
• Setzt voraus, dass Wille der Mehrheit präexistiert
• Wird durch Wahlverfahren „entdeckt“
• Aber: Verfahren selbst konstituiert diesen Willen
• Berufen auf Mehrheitswillen ohne Verfahren schwer missbrauchsanfällig
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Demokratie als Umsetzung des 
Mehrheitswillens II.

• 2) Mit üblichen Mechanismen moderner Demokratien kaum vereinbar
• Praktisch unmöglich, Bürger haben keinen „Willen“ zu den meisten Fragen

• Entscheidungen werden zunehmen komplizierter
• Zeitaufwändig
• Bedarf an Vollzeit-Expertenpolitikern
• Selbst Volksentscheide stehen idR unter Einfluss der Parteipolitik
• Teil-Ausnahmen: Schweiz/Kalifornien

• Direkte Demokratie als Hauptform weder realisierbar noch wünschenswert
• 3) Demokratie als Selbstzweck

• Unklar, warum Wille der Mehrheit umgesetzt werden soll
• Bei Antwort darauf gelangt man zu anderen Theorien (siehe die anderen beiden 

Demokratietheorien)
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Demokratie als Umsetzung des 
Mehrheitswillens III.

• 4) Widerspricht positivrechtlichen Bestimmungen des B-VG
• Direkte Demokratie nur als ergänzende Funktion
• Volksabstimmung gegen den Willen des NR auf Bundesebene nicht möglich
• Bewusste Entscheidung gegen Mehrheitsmodell und für Verhältniswahlrecht
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Demokratie als Freiheitsmaximierung bzw 
als Gleichheitsmaximierung I.
• Zweck: relativ größte Annäherung an Freiheit und Gleichheit
• Erbe Kelsens

• Herrschaft als Heteronomie, Minimierung des Eingriffs
• Parlamentarisches Regierungssystem

• Regierung vom Vertrauen des Parlaments abhängig
• Direktdemokratische Elemente als Ausnahme

• Formal-prozedurales Verständnis von Demokratie: Wertneutralität
• Verhältniswahlrecht

• Teilrepräsentation von Minderheiten
• Parlament als Spiegel des Volks

• Existenz politischer Parteien wesentlich
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Demokratie als Freiheitsmaximierung bzw 
als Gleichheitsmaximierung II.
• Probleme:

• 1) Würde Allparteienregierung erfordern (entgegen Art 70 iVm 74 B-VG)
• 2) Ausländer müssten Wahlrecht haben (sind aber idR vom Wahlrecht 

ausgeschlossen)
• 3) Wertrelativismus als spezifische Wertewahl und nicht neutral
• 4) Strukturelle Konflikte zwischen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 

schwer zu konzeptualisieren (counter-majoritarian difficulty)
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Demokratie als Freiheitsmaximierung bzw 
als Gleichheitsmaximierung III.

• 5) Regierung als Vollzugsausschuss des Parlaments dargestellt (in der 
Praxis aber eher Gesetzgebungsinitiator)

• 6) In Ö seit 1929: Halbpräsidentielles System (kein rein parlamentarisches 
System)

• 7) Parlament in der Praxis nicht der Ort der Entscheidungen und 
Kompromisse (Hauptaufgabe eher legitimierende öffentliche Debatte)
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Demokratie als effektive politische 
Verantwortlichkeit der politischen Führung 
gegenüber der Wählerschaft I.
• Politische Verantwortlichkeit

• Gegenstück zur rechtlichen Verantwortlichkeit (verfassungsrechtlich Teil 
der Rechtsstaatlichkeit)

• Honorierung bzw Sanktionierung der politischen Leistung
• Durch Abwählbarkeit bzw periodische Neuwählbarkeit

• Ergänzt durch rechtlich gesicherte Informationsmechanismen
• Doppelrolle der NR-Abgeordneten

• Selbst eine (neuwählbare) politische Führung
• Indirekte Wahl der BReg: Quasi-Wahlmänner/-frauen (Misstrauensvotum Art 74 B-VG)
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Demokratie als effektive politische 
Verantwortlichkeit der politischen Führung 
gegenüber der Wählerschaft II.
• Politische Parteien als Vehikel der politischen Verantwortlichkeit

• Verantwortlichkeit, auch wenn einzelne Person nicht mehr antritt
• Anreize außerhalb des rechtlichen Rahmens (neue künftige Ämter)

• Politische Verantwortlichkeit historisch hilfreich, demokratische Staaten zu 
stärken

• Schaffte Loyalität
• Mitglieder der Gemeinschaft bekamen eine Stimme („voice“)

• Fähigkeit zur Selbstkorrektur
• Effiziente verfahrensmäßige Lösung
• Zwang, Maßnahmen an Interessen der Wählerschaft anzupassen
• Empirische Studien: Ökonomischer Wachstum in Demokratien wahrscheinlicher
• Einzelne Entscheidungen in Demokratien nicht unbedingt klüger oder besser

• Aber: Tendenzielle Vermeidung schadender Handlungen durch politische Verantwortlichkeit
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Sicherung der Effektivität I.
• Wahlgrundsätze als Methoden, damit politische Verantwortlichkeit 

effektiv wahrgenommen wird
• Pluralismus und Chancengleichheit politischer Parteien

• Folgt aus demokratischem GP (Parteienfinanzierung)
• Äquidistanz staatlicher Organe zu Wahlwerbenden im Wahlkampf
• Dient Effektivität der politischen Verantwortlichkeit

• Effektivität durch Information:
• Rechnungshof (Art 121 ff B-VG) 
• Interpellationsrecht (Art 52 B-VG)
• Enqueterecht (Art 52 B-VG)
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Sicherung der Effektivität II.
• Sicherung durch normative Bestimmung des Exekutivhandelns:

• Resolutionsrecht (Art 52 Abs 1 B-VG) 
• Legalitätsprinzip (Art 18 B-VG gleichzeitig auch Teil der Rechtsstaatlichkeit)
• Weisungsprinzip (Art 20 B-VG)

• „Chain of delegation“ als „chain of accountability“
• In diesem Sinne: Republik als lex specialis des demokratischen GP

• Politische Verantwortlichkeit des BPräs durch periodische Neuwahl
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Wie man Demokratie behalten kann: 
rechtstechnisch

(a) Regulierung der innerparteilichen Demokratie und Finanzierung – riskant
(b) Institutionen der wehrhaften Demokratie (zB Parteiverbote) – riskant, Missbrauchsgefahr
(c) internationale und supranationale rechtliche Verfahren (Art 7 EUV) – limitierter Einfluss (aber in 
Kombination mit politischer Aktion bedeutend) 
(d) Bundesstaatlichkeit, 
(e) erschwerte bzw mehrschichtige spezielle Verfassungsänderungsregeln (Art 44 Abs 3 B-VG), 
(f) Verhältniswahlrecht (vs Mehrheitswahlrecht), 
(g) richterliche Unabhängigkeit (Finanzierung), noch allgemeiner ein Netzwerk bestehend aus unabhängigen 
Institutionen (statistische Zentralämter, mit Direktsteuern finanzierte und organisatorisch unabhängige staatliche 
Medienunternehmen, Rechnungshöfe, Wahlkommissionen, Kartellämter, Anti-Korruptionsagenturen, Richterräte, 
Ombudsleute, Berufsbeamtenausschüsse), 
(h) Grundrechtsschutz (national und international) – auch der EGMR ist eine Garantie nationaler Demokratien 
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Wie man Demokratie behalten kann: 
politische Moral

• Zusammenspiel: Rechtstechnik + rechtliche/politische Kultur
• Rechtstechnische Lösungen alleine werden die Demokratie für uns nicht

verteidigen können: Gut geplante verfassungsrechtliche Regeln können aber
unsere Arbeit erleichtern (die Resilienz gegen Krankheiten steigern). 

• Letztlich braucht jedes politische Gemeinwesen eine demokratische politische
Moral (die im politischen Prozess verteidigt werden muss), sowohl der 
Bevölkerung, als auch der Politiker.
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Demokratiekonzepte der Populisten –
Herausforderung für die Resilienz der Demokratie

Dr. Hedwig Unger
Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft, Zentrum für österreichisches und 
europäisches Hochschulrecht sowie Hochschulgovernance, Universität Graz
Frühjahrstagung der Österreichischen Juristenkommission, Linz, 16. Mai 2025



Einleitung: Beispiel Kärntner Windkraft -
Volksbefragung, 12.1.2025

oFragestellung :

„Soll zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des 

Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer 

Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten 

landesgesetzlich verboten werden?“ 

oErgebnis: pro 51,55%; contra 48,45% (WB : 34,88%)

oDrittelantrag der Kärntner FPÖ gemeinsam mit Team

Kärnten gem § 1 Abs 2 lit b K-VbefrG

24. Juni 2025
Bild: Pixabay
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Überblick:
Demokratiekonzepte der Populisten –
Herausforderung für die Resilienz der Demokratie

Einleitung
I. Kritische Bestandsaufnahme: Wer sind die Populisten? 
II. Demokratiekonzepte der Populisten
III. Maßnahmen zur Stärkung der demokratischen Resilienz
Fazit
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I. Kritische Bestandsaufnahme: 
Wer sind die Populisten?

4



Wie stark sind die Populisten?
Europawahlen, Juni 2024 

24. Juni 2025 The new populist map of Europe – UnHerd (16.5.2025) 5

https://unherd.com/newsroom/the-new-populist-map-of-europe/


Wahlen zum Europäischen Parlament Juni 2024

24. Juni 2025 6



Wahlen zum Europäischen Parlament Juni 2024

24. Juni 2025 7



Wahlen zum Europäischen Parlament Juni 2024
Neue Fraktion: Patrioten für Europa (seit 2024)

• Freiheitliche Partei Österreichs (Österreich)
• Rassemblement National (Frankreich)
• Fidesz, Kereszténydemokrata Néppárt

(Ungarn)
• ANO, Prisaha (Tschechien)
• Vox (Spanien)
• Chega (Portugal)
• Lega (Italien)
• Vlaams Belang (Belgien)
• Dansk Folkeparti (Dänemark)
• Foni Logikis (Griechenland)
• Latvija pirmajā vietā (Lettland)
• Partij voor de Vrijheid (Niederlande)

24. Juni 2025 8

o 84 Abgeordnete, 12 Mitgliedstaaten

o Größ te Gruppe: 30 Abgeordneten des 

franz. RN (Marine Le Pen)

o Drittstärkste Fraktion nach EVP und S&D

o Durch Viktor Orban (Fidesz), Herbert Kickl

(FPÖ) und Andrej Babiš (ANO) initiiert.



Wahlen zum Europäischen Parlament Juni 2024
Neue Fraktion: Europa der Souveränen Nationen (seit 2024)

• Alternative für Deutschland 
(Deutschland)

• Wasraschdane (Bulgarien)
• Reconquête (Frankreich)
• Tautos ir teisingumo sąjunga 

(Litauen)
• Nowa Nadzieja (Polen)
• Hnutie Republika (Slowakei)
• Svoboda a přímá demokracie

(Tschechien)
• Mi Hazánk Mozgalom (Ungarn)

24. Juni 2025 9

o 25 Abgeordnete (14 aus AfD), 8 Mitgliedstaaten

o Radikalste Formation im Europäischen Parlament



24. Juni 2025 AfD-W ahlplakate im Vorfeld der Europawahlen 2024 10

W ahlp lakate der AfD, Europaw ahlen 2024



Wahlplakate der FPÖ, NR -Wahlen 2024
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• Vielfältig und uneinheitlich verwendeter Begriff – schillernd, unscharf
• Alltagssprachliche Verwendung 
• Wissenschaftlicher Fachbegriff

• Bezeichnung abgeleitet von lat. populus (das Volk)

• Historische Entwicklung: 
• USA, Ende 19. Jht „Populist Party“ ( People‘s Party) aus Farmerbewegung
• Lateinamerika (1. Hälfte 20. Jht) – durchaus positiv besetzt
• Seit 1980er Jahren in Europa: „La Nouvelle Droite “ („Die neue Rechte“) –

Rechtspopulismus als neues politisches  Phänomen, eher negativ besetzt

Zur Definition von Populismus I 

28. September 2024 12



• Debatte um den wissenschaftlichen Fachbegriff (seit 1960er Jahren): 
• Politikstil oder 
• Ideologie oder
• beides? > „Chamäleonisch“ (Paul Taggart)

• Kernelemente :
• Bezugnahme auf das Volk (Idealisierung des – homogenen – Volkes)
• und Gegensatz zum Establishment/zur Elite (W ir gegen „die da oben“) –

Antagonismus zwischen Volk und Establishment/Elite (Dichotomie)
• Verwendung einer spezifischen („populistischen“) Kommunikationsstrategie

(agitatorisch, demagogisch, emotionalisierend, vereinfachend etc.)

Zur Definition von Populismus II

24. Juni 2025 13



Diskursiv

Politikstil

Inhaltlich

Ideologie

Inhaltliche Elemente

Demagogie

Opportunismus

Agitation

Emotionalisierung

Verkürzung

Volk

Establishment/Elite

Horizontales 
Feindbild

Organisatorisch

Charismatische 
Führungsfigur

Hierarchische 
Organisation

„Bewegung“

Formale Elemente

Populismus: formale 
und inhaltliche 
Elemente des Begriffs
Vgl. Klaus POIER/Sandra SAYW ALD-
W EDL/Hedwig UNGER: Die Themen 
der „Populisten“, Baden-Baden 2017, 
45.



• Abgrenzung zum (Rechts-)Extremismus
• Extremismus bekämpft den demokratischen Verfassungsstaat
• Populismus bleibt innerhalb des „Verfassungsbogens“
• aber: teilweise bewusste Tabubrüche, „Ausfransen der Ränder“

• Rechts- und Linkspopulismus
• Populismus als „dünne Ideologie“ (Michael Freeden): kombinierbar, Themen tw . verschieden
• Inzwischen verschiedene Spielarten des Populismus :

• zB Unternehmerpopulismus, wissenschaftsbasierter Populismus

Zur Definition von Populismus III

24. Juni 2025 15



Populistische Parteien: Merkmale

24.06.2025 16

Formal Inhaltlich ( ideologisch )

Populistische
Kommunikations -

strategie
(diskursiv )

Populistische 
Organisations -

struktur
(organisatorisch )

Idealisierung des Volkes

Vertikales 
Feindbild

Horizontales 
Feindbild 

Plebiszitäres 
Demokratie -
verständnis

Tabubrüche
Emotionalisierung
Moralismus
Agitation
Demagogie
Instrumentalisierung von 
Ängsten
Verschwörungstheorien
Radikale Lösungen
Vereinfachung
Opportunismus

Charismatische 
Führungsperson
Hierarchische, auch auf 
lokaler Ebene 
ausgeprägte 
Organisation
Bewegungscharakter

Anti-Partei
Anti-Establishment
Partei des kleinen 
Mannes
Common sense-
Argumente

Antiismen: 
(Antiamerikanismus)
Antisemitismus
Antiimmigration
Antiislamismus

Institutionen-
feindlichkeit
Direkte Demokratie
Volkswille
Fehlender 
Minderheitenschutz
Tendenziell 
antipluralistisch

Vgl. POIER/SAYW ALD-W EDL/UNGER: Die Themen der „Populisten“, Baden-Baden 2017, 47. 



II. Demokratiekonzepte der 
Populisten

17



Idealisierung des Volkes

Populistisches Demokratiekonzept:

o Gesellschaft in zwei antagonistische Gruppen 
geteilt:
• „Reines, gutes“ Volk versus „korrupte“ Elite

o Volk als homogenes, monolithisches, 
unfehlbares Wesen, vorgegebene Einheit

o Ausgestattet mit „natürlichem Hausverstand“, 
common sense

o Zweck der Politik: Umsetzen des feststehenden 
Volkswillens („Wir sind das Volk!“)

> Tendenz zum Antipluralismus, Identitätspolitik
> Tendenz zur Endgültigkeit von Entscheidungen

zB Brexit 
24. Juni 2025

Hier steht der Titel der Präsentation 
18

Kritik an populistischen Prämissen:

• Pluralistische Demokratie : Keine 
absolute Wahrheit in politischen Fragen

• Gleiche Mitwirkungsrechte für alle

• Vorläufigkeit der Entscheidungen
• Mehrheitsprinzip der Entscheidungen: 

Politische Minderheit kann selbst zur 
Mehrheit werden.

• Bildung des Volkswillens im 
demokratischen Prozess – wandelbar!



Logische Folge der Idealisierung des Volkes: Forderung nach uneingeschränkter Volksherrschaft

Konsequenzen: 

o Institutionenfeindlichkeit: Skepsis gegenüber Parlamenten, Gerichtsbarkeit, W issenschaft etc.

o Direkte Demokratie

o Volkswille: Alleinvertretungsanspruch, Demokratie als  Herrschaft der Mehrheit

o Fehlender Minderheitenschutz

o Tendenziell antipluralistisch

> > Plebiszitäres Demokratieverständnis als Herausforderung für die pluralistische Demokratie

Plebiszitäres Demokratieverständnis: 
Elemente

24. Juni 2025 19



o „Direkte Repräsentation“ (Nadia Urbinati):
• Regierungssystem beruht auf Volksvertretung, diese spricht 

aber unmittelbar zum und fürs Volk.

o Affinität zur direkten Demokratie :
• Abstimmungen über Sachfragen: 
− Volkswille klarer erkennbar
− Verbindlicher Auftrag des Volkes
− Simplizität der Antwort: ja/nein
− Abschluss des demokratischen Prozesses

oW enn Populisten an der Macht: 
• Skepsis gegenüber Instrumenten direkter Demokratie

o Eigene Medien zur 

Meinungsbildung:
• Fragmentierung der 

Öffentlichkeit

• Manipulation? 

Vorrang für die direkte Demokratie

24. Juni 2025 Hier steht der Titel der Präsentation 20



Beispiele aus der Praxis der FPÖ:
FPÖ-Volksbegehren auf Bundesebene

o 1987 Anti -Privilegien-Volksbegehren
o 1989 Sicherung der Rundfunkfreiheit in Österreich
o 1993 Österreich zuerst
o 1996 Tierschutz -Volksbegehren
o 1997 Volksbegehren für eine Schilling -Volksabstimmung
o 1997 Atomfreies Österreich
o 2002 Veto gegen Temelin
o 2006 Österreich bleib frei!
o 2022 Volksbegehren "Stoppt Lebendtier -Transportqual"

24. Juni 2025 1993 Österreich zuerst – Freiheitliches Bildungsinstitut 21

https://www.fbi-politikschule.at/blauesoesterreich/plebiszite/1993-oesterreich-zuerst/


FPÖ-Wahlprogramm NR -Wahl 2024

24. Juni 2025

Quelle: FPÖ, Festung Österreich, Festung der Freiheit, 
Wahlprogramm für die NR -Wahl 2024, 6f. 22

>> Grenzen der Verfassung, Judikatur des VfGH



III. Maßnahmen zur Stärkung der 
demokratischen Resilienz

23



Gründe für das Erstarken 
populistischer Parteien

24. Juni 2025 24

• „Modernisierungsverlierer“
• Globalisierung > Verlust der staatlichen Handlungsspielräume
• Krise der Partizipation und der Repräsentativen Demokratie – Lücke der Repräsentation 
• Steigende Bedeutung der Identitätspolitik
• Folgen der Pandemie: 

• „Spaltung“ und Polarisierung der Gesellschaft: „Impfgegner“
• Wissenschaftsskepsis bis hin zu Ablehnung, Verschwörungstheorien
• Inflations- und Teuerungskrise > Anstieg der sozialen Ungleichheit
• „Klimawandelleugner“



Populismus
an der Macht ?

Pfeiffer/Muno, Populismus an der Macht: empirische Befunde, 
theoretische Konsequenzen, in: Muno/Pfeiffer (Hg), Populismus an 
der Macht, Wiesbaden 2021, 319 -347 (321)

25

• Populistische Logik der Regierungspraxis

• Democratic Backsliding

• Was tun?



Maßnahmen zur Stärkung der 
demokratischen Resilienz

 Gewaltenteilung hochhalten: Stärkung der Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit

- Ausreichende Finanzierung, VfGH: Bestellmodus nachschärfen 

 Unabhängigkeit der Medien stärken, ausreichende öffentliche Finanzierung

 Vertrauen in die Wissenschaft stärken: Abbau der Wissenschaftsskepsis

 In Demokratie - und Medienbildung investieren von Anfang an (Kindergarten, 
Schule, Erwachsenenbildung etc)

 Arbeitsplatz als Ort demokratischer Lernerfahrung wahrnehmen 

24. Juni 2025 26



Fazit

o Populisten fordern die (repräsentative) Demokratie 
und ihre Resilienz heraus.

o Populistische Demokratiekonzepte sind nicht 
demokratischer, aber:

o Appell für die Eliten der repräsentativen 
Demokratie:
• Kein Abrücken von Freiheit und Gleichheit
• Mehr Gemeinsinn und Zusammenhalt
• Gemeinwohl als  Ziel repräsentativer Politik wieder 

in den Fokus rücken.

„Populismus ist einfach, Demokratie ist komplex.“
(Ralf Dahrendorf, 2003)

24. Juni 2025 Hier steht der Titel der Präsentation 27



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

hedwig.unger@uni-graz.at



II.2. Ausgewählte Beispiele
Frankreich: Rassemblement National (RN)
• 1972: Gründung des Front National, Jean-Marie Le Pen (bis 2011)

• Themen: Anti- Immigrationspolitik (Frankreich als christlich geprägte 
Abstammungsgemeinschaft) – Anti - Islamismus; Antisemitismus 
(rechtsextremistisch); Anti -Europapolitik/EU-Kritik

• 2011: Übernahme durch Marine Le Pen, Strategiewechsel >> Mäßigung, 
„Dédiabolisation“, Forderung nach Umbau der EU im Sinne eines Europas der 
Vaterländer; Laizismus

• 2015: Parteiausschluss des Vaters 
• 2018: Umbenennung in Rassemblement National durch Marine Le Pen (Bild)
• 2022: Übergabe des Parteivorsitzes an Jordan Bardella (Bild)

• W ählerschaft, Themen (zentrale Konfliktlinien Staat und Religion, Arbeit und 
Kapital); Parlamentswahlen 2024: 29,25%; Europawahlen 2024: 31,36%

• Selbstbeschreibung: „weder rechts noch links“, „patriotisch“, „national“ 
(Franzosen zuerst!), Betonung der Souveränität 

29



II.2. Ausgewählte Beispiele
Deutschland: Alternative für Deutschland (AfD)
• 2013: Gründung der „ Alternative für Deutschland “ (AfD): zunächst liberal-konservativ, 

europakritisch im Kontext der Eurokrise – Auflösung der W ährungsunion (Bernd Lucke)
• Ab 2014: Herausbildung des rechtspolitischen und tw . rechtsextremistischen Profils  – zentrales 

Thema: Zuwanderungsfrage – Migrationskritik und Nationalkonservatismus
• Europawahl 2014: Einzug ins Europäische Parlament (Fraktion der Europäischen Konservativen 

und Reformer)
• 2015: Flüchtlingskrise ; Erstarken des rechtsnationalen Flügels unter Björn Höcke
• 2020: Einstufung des Flügels als  „gesichert rechtsextremistisch“ – offizielle Auflösung
• 2021: gesamte Partei durch Bundesamt für Verfassungsschutz als  „rechtsextremistischer 

Verdachtsfall“ eingeordnet
• 2024: Erfolge bei Europawahl und Landtagswahlen
• Bundessprecher (Parteivorsitzende) : Tino Chrupalla (seit 2019), Alice W eidel (seit 2022)
• Programmatik: radikale Kritik an politischen und gesellschaftlichen Eliten; Identitätspolitik (Anti-

Migration; Anti-Islam); Stimme der W ohlstandsverlierer; ablehnende Haltung gegenüber EU; 
konservative Positionen in Geschlechter- und Familienpolitik 30



II.2. Ausgewählte Beispiele: AfD

24. Juni 2025 31



III. Politische Parteien: FPÖ 
(und Vorläufer) Entwicklung 1

24. Juni 2025 Hier steht der Titel der Präsentation 32

1867 Deutscher Volksverein in Wien
1869 Verein der Deutschnationalen in Graz (Georg Ritter von Schönerer): 

Rasseantisemitismus
1882 Linzer Programm     Friedrich Peter (1921-2005)

seit 1897 „Los von Rom“-Bewegung: antiklerikal

1920 Gründung der Großdeutschen Volkspartei
1922 -1932 Koalitionspartner der Christlichsozialen
1933 15.5.: Kampfgemeinschaft mit NSDAP

Jörg Haider (1950-2008)

1949 Gründung des Verbands der Unabhängigen (VdU)
1955 Gründung der FPÖ, BPO Friedrich Peter (1958-1978) 
1983 Kleine Koalition mit SPÖ, VK Norbert Steger
1986 Jörg Haider wird Bundesparteiobmann, BK Vranitzky kündigt Koalition auf.



III. Politische Parteien: FPÖ 
Entwicklung 2

24. Juni 2025 Hier steht der Titel der Präsentation 33

1987 -1991 Jörg Haider LH von Kärnten, Opposition auf Bundesebene
unter seiner Führung zunehmender Populismus und rechtsextreme Tendenzen

1993 Ausländer-Volksbegehren der FPÖ
1999 Jörg Haider wieder LH, bei NR-Wahlen 2. Platz (26,9%, vor ÖVP)
2000 -2002 Schwarz -blaue Koalition mit ÖVP , VK Susanne Riess-Passer, Sanktionen
2002 „Putsch von Knittelfeld“: vorgezogene NR-W ahlen im September: Debakel
2002 -2007 Neuauflage der schwarz -blauen Koalition mit ÖVP , VK Hubert Gorbach
2005 Spaltung der FPÖ: Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) mit Haider an der Spitze,

Heinz-Christian Strache wird BPO der FPÖ
2008 Unfalltod Jörg Haiders Heinz-Christian Strache
2012 Gründung des Parlamentsklubs Team Stronach aus 5 BZÖ-NRAbg. (bis 2017)

2013 NRW : BZÖ verfehlt W iedereinzug in NR, nur noch in Kärnten aktiv
2017 -2019 Türkis -blaue Koalition , VK Heinz-Christian Strache
2019 Ibiza-Affäre: Rücktritt von VK Strache, Neuwahlen als Folge
2021 Herbert Kickl wird BPO, Opposition 



III. Politische Parteien: FPÖ 
Charakteristika

24. Juni 2025 https://www.fpoe.at/parteiprogramm/ 34

• Parteichef: Herbert Kickl (seit Juni 2021)
• Organisation: Keine klassische Mitgliederpartei, gegliedert in Landesparteien und 

Bundesgeschäftsstelle sowie das Generalsekretariat als  Sprachrohr der Partei
• Mitgliederzahl: 60.000 (2017)
• Typische W ähler:innen

• Ziele laut Parteiprogramm: Sichere Grenzen, Souveränität und Selbstbestimmung, 
Bewahrung österreichischer Kultur und W erte, mehr direkte Demokratie, Neutralität und 
W ehrpflicht, Familie als  Kern der Gesellschaft, Gleichberechtigung der Geschlechter, faires 
Sozialsystem für Staatsbürger, EU als Verbund von selbstbestimmten Staaten (FPÖ-
Parteiprogramm, 2015)

• Vorfeldorganisationen: Ring freiheitlicher Studenten, Freiheitliche Arbeitnehmer, 
Freiheitlicher Familienverband etc., im Naheverhältnis: deutschnationale (tw . schlagende) 
Burschenschaften   



III. Politische Parteien 

NR-Wahl 
2019
www.nationalratswahl.at/
ergebnisse Hier steht der Titel der Präsentation 35
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Demokratie und Migration 

Dana Schmalz 

 

• Die Regelung von Migration, besonders von Fluchtmigration, dominiert gegenwärtig die 

Wahlkämpfe in europäischen Staaten. Demokratische Mehrheiten, so scheint es, wollen 

vielerorts „weniger Migration“. Es bestehen aber vielschichtige Regeln zur Aufnahme von 

Asylsuchenden und zum prozessualen Schutz von Migranten insgesamt, die auch durch 

internationales Recht (insbesondere EMRK, Genfer Flüchtlingskonvention) und 

Europarecht (Dublin-Verordnung, Richtlinien) begründet sind. Insofern ergeben sich 

Debatten, in denen Mehrheitspräferenzen und Grundrechte hinsichtlich Migration in einem 

Spannungsverhältnis stehen.  

à Demokratie als Gegner von Migration? 

 

• Tieferliegend macht gerade das demokratische System Einwanderung zu einem so 

bedeutsamen Thema für Gesellschaften: Einwandernde können im Ergebnis Mitglieder der 

sie aufnehmenden demokratischen Gemeinschaft werden, und gerade das macht die 

Schritte ihres rechtlichen Ankommens so bedeutsam: Vom ersten territorialen Zugang, 

über Bedingungen für Aufenthaltstitel, bis hin zur Einbürgerung wird immer auch der Weg 

zu politischer Gleichheit verhandelt. 

à Migration als Dynamik der Demokratie, demokratische Teilhabe als Ergebnis von 

Migration 

 

• Zugleich sind diese Regelungen von Zugang jeweils politische Entscheidungen, für die 

sich die Frage der demokratischen Legitimation stellt. Migration macht eine grundlegende 

Spannung von Demokratie sichtbar: Demokratie ist einerseits auf die Grundwerte 

menschlicher Freiheit und Gleichheit bezogen, die erst einmal unbegrenzt sind, und 

Demokratie erfordert andererseits konkrete Institutionen und Verfahren, die 

notwendigerweise Begrenzungen mit sich bringen. Insofern sind die Partizipations- und 

Inklusionsfragen, die sich rund um Einwanderung stellen (Zugang zu politischen Rechten 
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wie Versammlungsfreiheit aber auch Wahlrechten, Regelung der Bedingungen von 

Aufenthaltsrechten und Einbürgerung) zugleich grundlegende Fragen der Gestaltung von 

Demokratie an ihren Rändern.  

 



Migration und Demokratie
Dana Schmalz

Vortrag auf der Frühjahrstagung
der Österreichischen Juristenkommission

“Die Zukunft der Demokratie”
Linz, 16. Mai 2025



Migration und Demokratie

1. Politische Gegenwart: Demokratie gegen Migration(srecht)? 

2. Politische Theorie: Migration und das demokratische Paradox 

3. Wie kann die Rechtswissenschaft auf das Verhältnis von Migration und 

Demokratie blicken?



       Migration und Demokratie

1.

Die Regelung von Migration, besonders von Asylmigration, 

dominiert gegenwärtig die Wahlkämpfe in europäischen 

Staaten. 

Für rechtsextreme Parteien ist sie sowieso Thema Nr. 1. 

Aber auch die demokratischen Parteien überbieten sich in 

Verschärfungsplänen und -maßnahmen. Das Argument 

ist regelmäßig: Das wollen die Wähler:innen. Wenn wir 

das nicht tun, dann verlieren wir weiter Stimmen an die 

Rechtsextremen.



       Migration und Demokratie

Regelmäßig steht dieser – tatsächliche oder vermeintliche – Mehrheitswunsch nach weniger 

Einwanderung/weniger Asylmigration jedoch in Spannung mit dem Recht. 

Generell regeln Staaten Einwanderung nach Belieben. 

Aber gerade zur Aufnahme von Asylsuchenden und zum prozessualen Schutz von Migranten 

insgesamt bestehen vielschichtige Regeln 

 - Internationales Recht (insbesondere EMRK, Genfer Flüchtlingskonvention) 

 - Europarecht (Dublin-Verordnung, Richtlinien) 

 - Nationales Verfassungs- und Verwaltungsrecht



       Migration und Demokratie

• Was wollen Menschen bezüglich Migration? Komplex – nicht einfach mit Umfragen oder durch 

die Deutung von Wahlergebnissen zu erfassen; Gefahr des Demoskopismus.

•  Dennoch, Migration als Thema von Demokratie bringt notwendigerweise eine Spannung mit 

sich:

- Mehrheitspräferenzen und individuelle Rechte (allgemein)

- Bei demokratischen Entscheidungen über Migration geht es um den Ausschluss anderer.

• Insofern ergeben sich Debatten, in denen Mehrheitspräferenzen und Grundrechte hinsichtlich 

Migration in einem Spannungsverhältnis stehen; zugespitzt könnte man sagen: Demokratie 

und Rechtsstaatlichkeit in einem Spannungsverhältnis stehen.



       Migration und Demokratie

Zugleich macht gerade das demokratische System Einwanderung zu einem so bedeutsamen 

Thema für Gesellschaften: Einwandernde können im Ergebnis Mitglieder der sie aufnehmenden 

demokratischen Gemeinschaft werden.

Gerade das macht die Schritte des rechtlichen Ankommens so bedeutsam: 

Vom ersten territorialen Zugang, über Bedingungen für Aufenthaltstitel, bis hin zur Einbürgerung 

wird immer auch der Weg zu politischer Gleichheit verhandelt.

Durch Einbürgerungen verändert sich die Gruppe der Wahlberechtigten. 



       Migration und Demokratie

Rechtliche Schritte zur politischen Gleichheit:

• Erster Zugang zum Territorium, vorrübergehendes Aufenthaltsrecht

(Kriterien je nach Aufenthaltsart und –zweck)

• Dauerhaftes Aufenthaltsrecht

(Kriterien von beruflicher Sicherheit, Mindesteinkommen, keine Straffälligkeit, Sprache)

• Einbürgerung

 (Kriterien von vorangegangenem Aufenthalt, beruflicher Sicherheit, 

Mindesteinkommen, keine Straffälligkeit, Sprache, …)



       Migration und Demokratie

 Demokratie als Herausforderung für das Migrationsrecht

 Migration als Herausforderung für die Demokratie

 Demokratie als Grund für Angst vor Einwanderung, Verlustängste mit Blick auf eigene 

politische Kontrolle

 Migration als Dynamik der Demokratie, demokratische Teilhabe als Ergebnis von 

Migration



       Migration und Demokratie

2. 

Zugleich sind die Regelungen bezüglich Migration, die Regelungen von Zugang jeweils politische 

Entscheidungen, für die sich die Frage der demokratischen Legitimation stellt.

In der politischen Theorie wird dies als “boundary problem“ bezeichnet: Wie kann demokratisch 

darüber entschieden werden, wer zum Demos gehört? 
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       Migration und Demokratie

Wieso „boundary problem“?

Demo-kratie // Volks-souveränität

Wer gehört zum Demos der Demokratie? Wer gehört zum Volk dieser Volkssouveränität?

• Möglichkeit eines formalen Demokratiebegriffs: Volk = Wahlvolk, d.h. Staatsbürger:innen

• Aber: wenn nun 95 % der Bevölkerung ausgebürgert würde und nur noch eine kleine Gruppe 

als „Staatsbürger:innen“ per Wahlen entscheidet, dann wäre das nicht nur verfassungswidrig 

wegen der Ausbürgerungen, sondern wir würden es wohl auch als „undemokratisch“ 

bezeichnen.



       Migration und Demokratie

Demo-kratie // Volks-souveränität

• Demokratie bezieht sich auf einen staatsorganisationsrechtlichen Volksbegriff, keine 

Anhaltspunkte für einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff.

• Ein rein formaler Demokratiebegriff ist schwer durchzuhalten, letztlich ist Demokratie ein 

normativ aufgeladenes Konzept.

• Zugrundeliegende Vorstellungen: Entscheidung aller Betroffenen, aller dem Recht 

Unterworfenen („all-affected principle“/“all-subjected principle“)
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• Keine abstrakte Klärung des Maßstabs notwendig/möglich:

 Demokratie als Kombination von Institutionen und Inklusion

• Tatsächlich wurden Inklusionsforderungen gesellschaftlich aufgeworfen und allmählich 

durchgesetzt, vgl. Frauenwahlrecht.

• Demokratie in formalen Verfahren (insb. Wahlen), aber auch darüber hinaus.  

• Werte der Freiheit und Gleichheit
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Migration macht die grundlegende Spannung von Demokratie sichtbar: 

Demokratie ist einerseits auf die Grundwerte menschlicher Freiheit und Gleichheit bezogen, die 

erst einmal unbegrenzt sind.

Und Demokratie erfordert andererseits konkrete Institutionen und Verfahren, die 

notwendigerweise Begrenzungen mit sich bringen. 
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Inklusionsforderung von Einwandernden nicht direkt vergleichbar mir früheren Teilhabekämpfen: 

Kriterien für gleichberechtigte Teilhabe bleiben umstritten: Dauer des Aufenthalts, 

Integrationsvoraussetzungen?

Unterinklusivität und Überinklusivität gleichermaßen als Probleme für Demokratie, nicht nur 

Mitbestimmung sondern gleiche Mitbestimmung.
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3. 

Was folgt daraus für die Rechtswissenschaft, wie kann die Rechtswissenschaft auf das Verhältnis 

von Migration und Demokratie blicken?

 Die Partizipations- und Inklusionsfragen, die sich rund um Einwanderung stellen, sind zugleich 

grundlegende Fragen der Gestaltung von Demokratie an ihren Rändern.

 Spannung zwischen Inklusion und Institutionalisierung als generelle Herausforderung der 

Demokratie.
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Zwischen Problem-Festschreibung („Die Mehrheit will weniger Immigration.“) und ein-

direktionaler Inklusionsforderung nimmt das Recht eine Rationalisierungsfunktion ein.

Die Begrenzung von politischer Teilhabe ist legitim, sie dient auch dem Ziel der politischen 

Gleichheit (Gefahr der Überinklusivität). Sie muss sich aber immer wieder auf die Kriterien der 

Begrenzung hin befragen lassen.

Rechtlich kann die Demokratie auf ihre eigene Hinterfragbarkeit hinwirken, indem sie jenseits von 

politischer Mitgliedschaft (Staatsbürgerschaft) Wege politischer Beteiligung schafft:

Durch Ausländerbeiräte beispielsweise, oder durch robuste Auslegung der assoziativen Rechte 

gerade für Nicht-Staatsbürger:innen.
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 Integration als möglicher Weg zur politischen Teilhabe und Gleichheit

Rechtliche Ausgestaltung der Integration mit Blick darauf: Spracherwerb zentral, sonstige 

Voraussetzungen

 Partizipationsmöglichkeiten vor der Staatsbürgerschaft können den Weg zur Integration 

ebnen, “Testform“ politischer Teilhabe: z.B. Ausländerbeiräte.

 Besondere Bedeutung von sekundären politischen Rechten wie Versammlungsfreiheit und 

Vereinigungsfreiheit für politische Stimme von Nicht-Staatsbürger:innen



       Migration und Demokratie

Migration verdeutlicht das dynamische Element der Demokratie:

Nicht nur weil Menschen Teil des Demos werden. Sondern auch, weil die Skepsis gegenüber 

Einbürgerungen und allgemeiner die Ausgestaltung des Zugangs zu politischer Teilhabe eine 

Auseinandersetzung mit impliziten Annahmen der Demokratie erfordern.

 Demo*kratie

Die Zukunft der Demokratie: nicht gegeben, sondern zu gestalten.



       Migration und Demokratie
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